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in Sachen

A. ,

Klager, Gesuchsteller und Beschwerdeflhrer

gegen

Stadt B. -C. ,
Beklagte

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X. ,

betreffend unentgeltliche Rechtspflege

Beschwerde gegen einen Beschluss der 2. Abteilung des Bezirksgerichtes
Pfaffikon vom 13. Juli 2022; Proz. CG220003



Erwagungen:

I.  Sachverhalt und Prozessgeschichte

1.1 A (Klager, Gesuchsteller und Beschwerdeflhrer; nachfolgend: Be-
schwerdefuhrer) war Mieter von Geschaftsraumen an der D. -Strasse ...,
C. , in welchen er das ...-studio "E. " betrieb. Mit Urteilen des Einzel-

gerichts im summarischen Verfahren des Bezirksgerichts Pfaffikon vom

8. Mai 2018 und des Obergerichts des Kantons Zurich vom 6. September 2018
wurde der Beschwerdefuhrer im Wesentlichen und soweit hier relevant verpflich-
tet, die Geschaftsraume zu verlassen und dem Vermieter ordnungsgemass ge-
raumt und gereinigt zu Ubergeben. Weiter wurde das StadtammannamtB. -
C.___ angewiesen, die Ausweisung auf erstes Verlangen des Vermieters zu
vollstrecken (vgl. zum Ganzen: OGer ZH PF180038 vom 6. September 2018). Am

23. November 2018 vollzog das Stadtammannamt B. -C. die Auswei-

sung und raumte das Mietobjekt (vgl. Zusammenfassung in act. 4/1 S. 2).

1.2 Mit Zahlungsbefehl des Notariats B. vom 1. Dezember 2020 betrieb
der Beschwerdefuhrer die Stadt B. -C. (Beklagte) fur eine Forderung

von Fr. 175'000.— zuzuglich Zinsen und Kosten. Als Forderungsgrund gab der Be-

schwerdefuhrer Folgendes an (act. 4/4/1 S. 1):

"Forderungsgrund oder Forderungsurkunde mit Datum Betrag CHF  Zins % seit
Sachbeschadigung durch Raumung vom 23. November 2018 175'000.00 5.0000 23.11.2018
durch das Stadtammannamt der Stadt B. -C.

Geschéftsinventar F. GmbH CHF 40'000.00

Geschaftsinventar E. CHF 100'000.00

Persdnliche Sachen CHF 35'000.00

Der Zahlungsbefehl wurde dem Stadtschreiber der Beklagten, F. , hoch am
selben Tag zugestellt. Der Stadtschreiber erhob als gesetzlicher Vertreter der Be-

klagten gleichentags Rechtsvorschlag (vgl. act. 4/4/1 S. 2).

1.3 Ein Jahr spater, das heisst mit Eingabe vom 30. November 2021, reichte der

Beschwerdefuhrer beim Friedensrichteramt B. -C. ein Schlichtungs-




begehren gegen die Beklagte betreffend Schadenersatz ein. Das Schlichtungs-
verfahren verlief erfolglos, woraufhin das Friedensrichteramt dem Beschwerdeflh-

rer am 19. Januar 2022 die Klagebewilligung ausstellte (act. 4/3).

2.1 Mit Eingabe vom 3. Mai 2022 erhob der Beschwerdeflhrer beim Bezirksge-
richt Pfaffikon (nachfolgend: Vorinstanz) Klage gegen die Beklagte mit folgendem

Begehren (act. 4/1):

"Die Beklagte sei zu verpflichten, dem Klager Fr. 175'000.— zu bezahlen, zuzuglich 5% Zins seit dem
23.11.2018. Der Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. 1/NOT sei aufzuheben. Alles unter Kosten- und Ent-
schadigungsfolge zu Lasten der Beklagten."

2.2 Von der Vorinstanz zur Leistung eines Kostenvorschusses von Fr. 12'000.—-
aufgefordert (act. 4/5) stellte der Beschwerdeflihrer mit Eingabe vom 18. Juni
2022 ein Gesuch um Gewahrung der unentgeltlichen Rechtspflege umfassend die
Befreiung von Vorschuss- und allfalligen Sicherheitsleistungen und von Gerichts-
kosten (act. 4/10).

2.3 Mit Beschluss vom 13. Juli 2022 wies die Vorinstanz das Gesuch des Be-
schwerdefuhrers um Gewahrung der unentgeltlichen Prozessflihrung zufolge
Aussichtslosigkeit der Klage ab (act. 3/1 = 4/19). Der Beschluss wurde dem Be-
schwerdefuhrer am 4. August 2022 zugestellt (act. 4/20/1).

3. Gegen den Beschluss der Vorinstanz vom 13. Juli 2022 erhob der Be-
schwerdefuhrer am 15. August 2022 fristgerecht — der 14. August 2022 war ein
Sonntag — Beschwerde beim Obergericht (act. 2; vgl. zur Fristwahrung Art. 321
i.V.m. Art. 119 Abs. 3 und Art. 142 Abs. 3 ZPO). Er beantragt die Aufhebung des
angefochtenen Entscheids und die Gewahrung der unentgeltlichen Rechtspflege
fur das erstinstanzliche Verfahren, eventualiter die Rickweisung des Verfahrens
zur erneuten Entscheidfallung an die Vorinstanz (act. 2 S. 1). Die vorinstanzlichen
Akten wurden beigezogen (act. 4/1-21). Beim Verfahren um Bewilligung der un-
entgeltlichen Rechtspflege handelt es sich um ein Verfahren zwischen dem Ge-
suchsteller und dem Staat. Der Gegenseite des Hauptsachenprozesses kommt in
diesem Verfahren grundsatzlich keine Parteistellung zu (vgl. auch zur hier nicht
einschlagigen Ausnahme: BGer 5A_381/2013 vom 19. August 2013 E. 3.2



m.w.H.), weshalb von ihr keine Beschwerdeantwort einzuholen ist. Auf die Einho-
lung einer Stellungnahme der Vorinstanz wurde verzichtet (vgl. BGE 140 11l 501
E. 4.1.2; Art. 322 Abs. 1 ZPO). Die Sache ist spruchreif.

Il Prozessuale Vorbemerkungen

1. Nach Eingang der Beschwerde pruft die Rechtsmittelinstanz von Amtes we-
gen das Vorliegen der Rechtsmittelvoraussetzungen (vgl. Art. 59 f. ZPO). Die Be-
schwerde richtet sich gegen den vorinstanzlichen Beschluss, mit welchem ein
Gesuch um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege abgewiesen wurde.
Gegen einen solchen Entscheid steht von Gesetzes wegen die Beschwerde zur
Verfugung (Art. 121 ZPO). Der Beschwerdefuhrer ist durch den vorinstanzlichen
Entscheid beschwert und damit zur Beschwerde legitimiert. Er erhob diese, wie
bereits erwahnt (E. 1.3), innert Frist. Die Beschwerde erfillt sodann auch die for-
malen Anforderungen, indem sie Antrage und eine ausreichende Begrindung

enthalt. Dem Eintreten steht nichts entgegen.

2.  Mit der Beschwerde gemass Art. 319 ff. ZPO kénnen die unrichtige Rechts-
anwendung und die offensichtlich unrichtige Feststellung des Sachverhalts gel-
tend gemacht werden (Art. 320 lit. a und b ZPO).

1l. Zur Beschwerde im Einzelnen

1.  Eine Person hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn sie nicht
uber die erforderlichen Mittel verfugt und ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos
erscheint (Art. 117 ZPO). Als aussichtslos sind Begehren anzusehen, bei denen
die Gewinnaussichten betrachtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die
deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden kénnen. Dagegen gilt ein Begeh-
ren nicht als aussichtslos, wenn sich die Gewinnaussichten und die Verlustgefah-
ren ungefahr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Mas-
sgebend ist, ob eine Partei, die Uber die nétigen Mittel verfligt, sich bei verninfti-
ger Uberlegung zu einem Prozess entschliessen wiirde. Eine Partei soll einen
Prozess, den sie auf eigene Rechnung und Gefahr nicht fihren wiirde, nicht des-

halb anstrengen konnen, weil er sie nichts kostet. Ob im Einzelfall genigende Er-



folgsaussichten bestehen, beurteilt sich aufgrund einer vorlaufigen und summari-
schen Prufung der Prozessaussichten, wobei die Verhaltnisse im Zeitpunkt der
Einreichung des Gesuchs massgebend sind (zum Ganzen: BGE 139 Ill 475
E.2.2; BGE 138 1l 217 E. 2.2.4).

2. Die Vorinstanz begriindete die Abweisung des Gesuchs um Gewahrung der
unentgeltlichen Rechtspflege zusammengefasst wie folgt: Der Beschwerdefuhrer
fordere mit seiner Klage von der Beklagten Schadenersatz, weil bei der Zwangs-
raumung seines ...-studios im Jahr 2018 seine Vermdgenswerte entweder zer-
stort oder vernichtet worden seien. Zustandig zur Regelung der Haftung von 6f-
fentlichen Beamten oder Angestellten des Kantons und des diesbezulglichen Ver-
fahrens sei der Kanton (mit Verweis auf den unechten Vorbehalt von Art. 61

Abs. 1 OR). Der Kanton Zurich habe mit dem Haftungsgesetz vom

14. September 1969 (HG; LS 170.1) eine entsprechende Haftungsregelung einge-
fuhrt. § 22 HG schreibe fur Begehren Dritter auf Schadenersatz ein Vorverfahren
vor. Gemass § 22 Abs. 1 lit. b HG seien Schadenersatzbegehren, die sich gegen
eine Gemeinde richteten, zunachst schriftlich bei der entsprechenden Gemeinde-
vorsteherschaft einzureichen. Das Vorverfahren trete an die Stelle des Schlich-
tungsverfahrens und sei eine Prozessvoraussetzung fur eine allfallige Klage ge-
gen den Kanton Zurich. Vorliegend sei das Begehren auf Schadenersatz als

Schlichtungsgesuch beim Friedensrichteramt B. -C. eingereicht wor-

den. Das Vorverfahren gemass § 22 HG sei nicht durchlaufen worden. Somit feh-
le es an einer Prozessvoraussetzung (Art. 59 Abs. 1 ZPO). Die Klage des Be-
schwerdefuhrers habe deshalb keine Aussicht auf Erfolg und die Voraussetzun-
gen zur Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege seien nicht gegeben

(act. 3/1 = act. 4/19 S. 3 f. E. 5-8).

3. Dagegen wendet der Beschwerdeflhrer ein, die Vorinstanz lasse den Um-
stand ausser Acht, dass er die Beklagte vor Klageeinleitung betrieben habe. Da-
rauf habe er in seiner Klage ausdrucklich hingewiesen; er habe in der Klage sogar
die Aufhebung des Rechtsvorschlags verlangt. Unter Berucksichtigung des Be-
treibungsverfahrens habe er das formell erforderliche Vorverfahren gemass § 22

Abs. 1 lit. b HG durchlaufen. Beim Vorverfahren gehe es im Prinzip darum, dass



die Gemeinde auf schriftichem Weg mit der Forderung konfrontiert werde. Diesen
Zweck erfulle auch das Betreibungsverfahren (und biete zudem den Vorteil, dass
zugleich noch der Verzugszins fixiert werde und ein allfalliger Rechtsvorschlag im
anschliessenden Klageverfahren beseitigt werden kdnne). Bei der Einleitung des
Betreibungsverfahrens habe er seine Schadenersatzanspriiche und deren
Rechtsgrund benannt sowie deren Hohe detailliert bezeichnet. Der Zahlungsbe-
fehl mit den entsprechenden Angaben zu seinen Schadenersatzansprichen sei
dem gesetzlichen Vertreter der Beklagten in schriftlicher Form zugestellt worden.
Mit dem Rechtsvorschlag habe die Beklagte seine Forderung sodann bestritten.

Damit sei das Vorverfahren abgeschlossen gewesen (act. 2 S. 21.).

4.1 Mit seiner Klage verlangt der Beschwerdeflhrer von der Beklagten den Er-
satz eines Schadens, den deren Stadtammann ihm, dem Beschwerdefuhrer, bei
der Zwangsraumung vom 23. November 2018 und damit in Verrichtung einer amt-
lichen Tatigkeit angeblich widerrechtlich zugefugt haben soll. Gegenstand der
Klage bildet somit eine Forderung aus Staatshaftung. Die Vorinstanz und der Be-
schwerdefuhrer gehen daher zu Recht von der Anwendbarkeit des zurcherischen

Haftungsgesetzes aus (vgl. §§ 2, 4 und 6 HG).

4.2 Nach § 19 Abs. 1 HG entscheiden Uber Schadenersatzanspriche Privater
gegen den Kanton (in der Regel) die Zivilgerichte (§ 19 Abs. 1 HG; § 2 Verwal-
tungsrechtspflegegesetz, VRG). Die Klage des Beschwerdeflhrers fallt unter kei-
ne Ausnahme von diesem Grundsatz (vgl. § 19 Abs. 1 lit. b und ¢ HG). Gemass §
22 Abs. 1 lit. b HG sind Begehren auf Feststellung, Schadenersatz und Genugtu-
ung bei Anspruchen gegen die Gemeinde zunachst schriftlich bei der Gemeinde-
vorsteherschaft einzureichen. Bestreitet diese die Forderung oder reagiert sie in-
nert drei Monaten nicht, so kann der Geschadigte direkt (ohne vorgangiges
Schlichtungsverfahren) Klage beim zustandigen Bezirksgericht einleiten (§ 23 HG;
zur Ortlichen Zustandigkeit vgl. § 20 HG). Das Haftungsgesetz stellt der zivilrecht-
lichen Klage beim Bezirksgericht somit ein administratives Vorverfahren voran.
Dieses verwaltungsrechtliche Vorverfahren ersetzt das Schlichtungsverfahren (ZR
110/2011 Nr. 98) und soll die gleiche Funktion erfillen: Insbesondere soll der

Verwaltung Gelegenheit gegeben werden, die Berechtigung des Haftungsanspru-



ches ausserhalb eines Gerichtsverfahrens zu prifen (OGer ZH LB130013 vom
16. September 2013 E. 11.5.4; Kass-Nr. AA070026, Beschluss vom 14. November
2007 E. 3 c; SCHWARZENBACH, Die Staats- und Beamtenhaftung in der Schweiz
mit Kommentar zum zurcherischen Haftungsgesetz, 1985, S. 88 f.). Ausserdem
verwirkt der Anspruch und erlischt die Haftung des Kantons, wenn der Geschadig-
te sein Begehren auf Feststellung, Schadenersatz oder Genugtuung nicht innert
zwei Jahren seit Kenntnis der haftungsbegriindenden Tatsache beim Kanton ein-
reicht (§ 24 Abs. 1 HG; vgl. OGer ZH LB110076 vom 3. August 2012,

E. 11.3.3.b.bb). Wie das Schlichtungsverfahren bei zivilrechtlichen Forderungskla-
gen stellt das Vorverfahren gemass §§ 22 ff. HG eine Prozessvoraussetzung dar:
Vor dem Abschluss des Vorverfahrens durch Ablehnung des Anspruchs oder
Stillschweigen der zustandigen Behdrde besteht keine Zustandigkeit der Zivilge-
richte. Ein fehlendes Vorverfahren stellt einen grundsatzlich nicht heilbaren Man-
gel dar, der zu einem Nichteintreten auf die zivilrechtliche Klage fuhrt (vgl. zum
Ganzen: OGer ZH LB130013 vom 16. September 2013 E. 11.3; OGer ZH
LB160075 vom 5. September 2017 E. 3.1; ZR 93/1994 Nr. 75).

4.3 Vorliegend stellt sich die Frage, ob das Vorverfahren gemass §§ 22 ff. HG
auch durch die Betreibung des betroffenen Verwaltungstragers ausgelost werden
kann, soweit sich dem Zahlungsbefehl — wie hier — die Rechtsnatur des Schaden-
ersatzanspruchs und die diesem zugrunde liegende Handlung entnehmen lasst
(vgl. act. 4/4/2). Diese Frage ist durch Auslegung zu beantworten. Ausgangspunkt
der Gesetzesauslegung ist der Wortlaut der Bestimmung (grammatikalisches
Element). Ist er klar, d.h. eindeutig und unmissverstandlich, darf vom Wortlaut nur
abgewichen werden, wenn ein triftiger Grund fur die Annahme besteht, der Wort-
laut ziele am "wahren Sinn", d.h. am Rechtssinn der Regelung vorbei. Anlass fur
eine solche Annahme kénnen die Entstehungsgeschichte der Bestimmung (histo-
risch), ihr Zweck (teleologisch) oder der Zusammenhang mit andern Vorschriften
(systematisch) geben, so namentlich, wenn die grammatikalische Auslegung zu
einem Ergebnis fuhrt, das der Gesetzgeber nicht gewollt haben kann (BGE 147 V
342 E.55.4.1; BGE 147 111 41 E. 3.3.1; BGE 145 11l 133 E. 6; BGE 140 11 80

E. 2.5.3).



4.4 Nach dem klaren Gesetzeswortlaut beginnt das Vorverfahren mit der schrift-
lichen Einreichung eines Feststellungs-, Schadenersatz- oder Genugtuungsbe-
gehrens bei der Gemeindevorsteherschaft (§ 22 Abs. 1 lit. b HG) und endet durch
die Ablehnung des Anspruchs oder — nach drei Monaten ohne Stellungnahme —
durch Stillschweigen (§ 23 HG). Die Vorsteherschaft der Beklagten ist der Stadtrat
(Art. 6 Gemeindeordnung der Stadt B. -C. ). Weder in § 22 HG noch
an anderer Stelle im Haftungsgesetz wird erwahnt, dass das Vorverfahren auch

auf anderem Weg, wie z.B. durch Betreibung, ausgeldst werden kann. Die einzige
vorgesehene Moglichkeit, das Vorverfahren einzuleiten, und damit auch die zwei-
jahrige Verwirkungsfrist gemass § 24 Abs. 1 HG zu wahren, ist die Einreichung
eines Feststellungs-, Schadenersatz oder Genugtuungsbegehrens beim betroffe-
nen Verwaltungstrager (so auch SCHWARZENBACH, a.a.0., S. 217). Dies bestatigt
auch ein Blick in die Entstehungsgeschichte des Haftungsgesetzes, wo ebenfalls
stets nur von der Anmeldung bzw. Geltendmachung des Schadenersatzan-
spruchs bei der zustandigen Stelle des Staates die Rede ist (Kantonsratsprotokoll
vom 10. Marz 1969, StAZH MM 24.78 KRP 1969/058/0447, S. 2338; Kantons-
ratsprotokoll vom 24. Marz 1969, StAZH MM 24.78 KRP 1969/060/0456,

S. 2405). Im Rahmen der Revision von 1990 wurde die Beibehaltung einer Ver-
wirkungsfrist in § 24 Abs. 1 HG anstelle der Einflihrung einer Verjahrungsfrist zu-
dem insbesondere mit dem Argument verteidigt, dass die Wahrung der Verwir-
kungsfrist mittels eines einfachen Schreibens an das Gemeinwesen burgerfreund-
licher sei als die im Privatrecht vorgesehene Verjahrungsunterbrechung durch Be-
treibung (vgl. Kantonsratsprotokoll vom 11. Juni 1990, StAZH MM 24.127 KRP
1990/163/0003, S. 10204, 10212, 10231). Der Gesetzgeber hat mithin nicht be-
absichtigt, dass das im Gesetz klar definierte Vorgehen durch andere Verfahren
ersetzt werden kann, wie etwa die Zustellung eines Zahlungsbefehls. Wirde man
in der Zustellung des Zahlungsbefehls und einem daraufhin erhobenen Rechts-
vorschlag bereits ein durchgefuhrtes Vorverfahren erblicken, wie der Beschwerde-
fuhrer geltend macht, wirde man damit ausserdem den Zweck und den Ablauf
des Vorverfahrens unterlaufen: Die Frist zur Erhebung des Rechtsvorschlags be-
tragt nur gerade zehn Tage (Art. 74 Abs. 1 SchKG). Nach dem Haftungsgesetz
sollen der Verwaltung aber bis zu drei Monate zur Verfugung stehen, um den An-



spruch des Geschadigten ausserhalb eines Gerichtsverfahrens zu prifen (vgl.

§ 23 HG). Weiter trifft die Verwaltung nach dem Haftungsgesetz keine Verpflich-
tung, zum Anspruch des Geschadigten Stellung zu nehmen; das Ausbleiben einer
Stellungnahme hat nach drei Monaten lediglich zur Folge, dass der Geschadigte
beim Bezirksgericht klagen kann. Die Rechtsfolge ist damit vergleichbar mit jener
einer Saumnis des Beklagten an der Schlichtungsverhandlung, aufgrund welcher
dem Klager die Klagebewilligung ausgestellt wird (Art. 206 Abs. 2 und Art. 209
Abs. 1 ZPO). Versaumt es hingegen der Betriebene, fristgerecht Rechtsvorschlag
zu erheben, kann der Glaubiger die Fortsetzung der Betreibung verlangen, ohne
dass er gehalten ware, seinen Anspruch im Zivilprozess oder Verwaltungsverfah-
ren geltend zu machen (Art. 74, 78, 79 und 88 SchKG). Die vom Beschwerdeflh-
rer vertretene Auslegung hatte demnach zur Folge, dass es der Klager in der
Hand hatte, die Dauer des Vorverfahrens auf maximal zehn Tage (ab Zustellung
des Zahlungsbefehls) zu verkurzen, indem er anstelle eines Feststellungs-, Scha-
denersatz- und Genugtuungsbegehrens bei der Gemeindevorsteherschaft ein Be-
treibungsbegehren gegen die Gemeinde beim Betreibungsamt einreicht. Dies wa-
re nicht im Sinne der Regelung von §§ 22 ff. HG. Alle Elemente der Gesetzesaus-
legung fuhren somit zum Ergebnis, dass der klare Gesetzeswortlaut dem wahren
Sinn der Regelung entspricht und das Einreichen eines Feststellungs-, Schaden-
ersatz- oder Genugtuungsbegehrens beim betroffenen Verwaltungstrager nicht
durch die Zustellung eines Zahlungsbefehls ersetzt werden kann (so auch BGE
86 160 E. 5 zur friheren, mit § 22 Abs. 1 und § 24 Abs. 2 HG vergleichbaren Fas-
sung von Art. 20 Verantwortlichkeitsgesetz, VG [SR 170.32]).

4.5 Nach dem Gesagten erweist sich die Kritik des Beschwerdefiuhrers am an-
gefochtenen Entscheid als unbegrindet. Zur Einleitung des Vorverfahren gemass
§§ 22 ff. HG hatte der Beschwerdeflhrer beim Stadtrat der Beklagten schriftlich
Schadenersatz beantragen mussen. Das Betreibungsbegehren und die Zustel-
lung des Zahlungsbefehls vom 1. Dezember 2020 an den gesetzlichen Vertreter
der Beklagten (act. 4/4/1) machten die Geltendmachung des Schadenersatzan-
spruchs gegenuber dem Stadtrat nicht entbehrlich. Weil die Durchflihrung des
Vorverfahrens nach der gefestigten Praxis eine Prozessvoraussetzung ist, sind

die Erfolgsaussichten der ohne durchgefuhrtes Vorverfahren zunachst beim Frie-
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densrichteramt und sodann bei der Vorinstanz anhangig gemachten Staatshaf-
tungsklage des Beschwerdefuhrers betrachtlich geringer als die Verlustgefahren
(act. 4/1+3). Die Vorinstanz erachtete die Klage somit zu Recht als aussichtslos
und wies das Begehren des Beschwerdefluihrers um Gewahrung der unentgeltli-
chen Rechtspflege ab (vgl. act. 3/1 =4/19 S. 4 E. 7).

5. Demnach ist die Beschwerde abzuweisen.

V. Kosten- und Entschadigungsfolgen

1. Im Verfahren betreffend die unentgeltliche Rechtspflege ist nur das (erstin-
stanzliche) Bewilligungsverfahren kostenlos (Art. 119 Abs. 6 ZPO). Fur das Be-
schwerdeverfahren kdnnen hingegen Gerichtskosten erhoben werden (BGE 137
11470 E. 6; OGer ZH RU160002 vom 14. Marz 2016, E. 4). Der Beschwerdeflh-
rer stellt fir das Beschwerdeverfahren kein Gesuch um Gewahrung der unentgelt-
lichen Rechtspflege (vgl. Art. 119 Abs. 5 ZPO). Ein solches Gesuch ware denn
auch abzuweisen gewesen. Wie die vorstehenden Erwagungen zeigen, erweist

sich das Rechtsmittel namlich als aussichtslos im Sinne von Art. 117 lit. b ZPO.

2. Da der Beschwerdefiihrer mit seiner Beschwerde unterliegt, wird er fir das
Beschwerdeverfahren kostenpflichtig (vgl. Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Entscheid-
gebuhr ist in Anwendung von § 12 Abs. 1 und 2i.V.m. § 9 Abs. 1 GebV OG auf

Fr. 800.— festzusetzen.

3. Eine Parteientschadigung ist dem Beschwerdefuhrer infolge seines Unterlie-

gens nicht zuzusprechen.

Es wird erkannt:

1.  Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebuhr wird auf Fr. 800.— festgesetzt und

dem Beschwerdeflhrer auferlegt.

3. Es wird keine Parteientschadigung zugesprochen.
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4.  Schriftliche Mitteilung an den Beschwerdeflihrer, an das Bezirksgericht Pfaf-

fikon sowie im Dispositiv an die Beklagte, je gegen Empfangsschein.

Die erstinstanzlichen Akten gehen nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmit-

telfrist an die Vorinstanz zuruck.

5. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist
innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge-
richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulassigkeit und Form einer solchen
Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiare Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42

des Bundesgesetzes uUber das Bundesgericht (BGG).

Dies ist ein Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG.

Es handelt sich um eine vermégensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert der Haupt-
sache betragt Fr. 175'000.— (Art. 51 Abs. 1 lit. c BGG).

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung.
Obergericht des Kantons Zirich
lI. Zivilkammer
Der Gerichtsschreiber:

MLaw S. Widmer

versandt am:
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	Es wird erkannt:
	1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
	2. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 800.( festgesetzt und dem Beschwerdeführer auferlegt.
	3. Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
	4. Schriftliche Mitteilung an den Beschwerdeführer, an das Bezirksgericht Pfäffikon sowie im Dispositiv an die Beklagte, je gegen Empfangsschein.
	5. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen  von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. ...

